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Art. 10 Oö. L-VG
 Oö. L-VG - Oö. Landes-Verfassungsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 02.05.2019

(1) Das Land Oberösterreich schützt Umwelt und Natur als Lebensgrundlagen des Menschen vor schädlichen

Einwirkungen.

(2) Aufgabe aller Organe des Landes und der Gemeinden ist es, ihre Tätigkeit zum umfassenden Schutz der Umwelt so

auszurichten, dass insbesondere die Natur einschließlich der Tier- und P anzenwelt, die Landschaft sowie die Luft, der

Boden und das Wasser in ihrer natürlichen Bescha enheit möglichst wenig beeinträchtigt, das Trinkwasser als

wichtigstes Lebensmittel und ein dem Gemeinwohl dienendes Gut geschützt sowie Störungen durch Lärm möglichst

vermieden werden. (Anm: LGBl. Nr. 104/2003)

(3) Das Land Oberösterreich bekennt sich zum Klimaschutz sowie zur Steigerung der Energiee zienz, um den

Energieverbrauch zu senken, und zur schrittweisen Umstellung auf erneuerbare Energiequellen. (Anm: LGBl.

Nr. 90/2009)

 

(Anm: LGBl. Nr. 6/2001)
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